
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärztliche Bescheinigung 
 

 
Zur Vorlage an der Technischen Universität Chemnitz, Institut für Angewandte Bewe-
gungswissenschaften (Gültigkeit: 4 Monate) 
 
 
Hiermit bescheinige ich, dass Frau / Herr…………………………………………………….. 
sporttauglich ist. 
 
Von den Leistungsanforderungen der sportpraktischen Eignungsfeststellung habe ich 
Kenntnis genommen. 
 
Es bestehen ärztlicherseits keine Bedenken hinsichtlich der Teilnahme an der Eignungs-
feststellung für das Studium des Bachelor-Studiengangs Präventions-, Rehabilitations- 
und Fitnesssport. 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………………….. 
Ort, Datum            Unterschrift und Stempel/ 
                Anschrift der Ärztin/des Arztes 
  



 

Datenschutz für den Sporteignungstest - Information nach Artikel 13 
DS-GVO  
Namen und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen  

(Art. 13. Abs.1 Buchst. a DS-GVO) 

 

Der Rektor 
TU Chemnitz 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz 
 
Tel.: +49 371 531-10000 
E-Mail: rektor@tu-chemnitz.de 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbe-
auftragten 
(Art. 13. Abs.1 Buchst. b DS-GVO) 
 

Datenschutzbeauftragter 
TU Chemnitz 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz  
 
Tel.: +49 371 531-12030 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@tu-chem-
nitz.de 
 

Zwecke und Rechtsgrundlagen 
für die Verarbeitung 
(Art. 13. Abs.1 Buchst. c DS-GVO 
 
 

Zweck ist die Organisation des Sporteignungs-
test für die Bewerbung in Sportstudiengängen. 
Das ist eine Aufgabe der TU Chemnitz. 
Die Angaben sind für die Durchführung des 
Tests und dessen fortwährende Evaluation er-
forderlich. 
Rechtsgrundlage ist Art 6 Abs. 1 lit. e DSGVO 
(öffentliche Aufgabe).  
 

Kategorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
(Art. 13. Abs.1 Buchst. e DS-GVO) 

Zugriffsberechtigt sind Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Instituts für Angewandte Bewe-
gungswissenschaften der TU Chemnitz, die mit 
der Durchführung des Sporteignungstests be-
auftragt sind. 

Dauer der Speicherung 
(Art. 13. Abs. 2 Buchst. a DS-
GVO) 
 

Die Daten werden nach Aufbewahrungsrichtlinie 
der TU Chemnitz aufbewahrt. Es gilt eine Frist 
von 5 Jahren. 

Rechte als betroffene Person 
(Art. 13. Abs. 2 Buchst. b-d DS-
GVO) 
 

Jede betroffene Person hat das Recht auf 
 Auskunft über Verarbeitung personenbezogener 

Daten nach Art 15 DS-GVO, 
 Widerruf einer erteilten Einwilligung 

nach Art. 7 DSGVO, 
 Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, 
 Löschung nach Art. 17 DS-GVO, 
 Einschränkung der Verarbeitung nach  

Art 18 DS-GVO, 
 Widerspruch gegen Verarbeitung 

aufgrund berechtigten Interesses 
nach Art. 21 DS-GVO. 

 



 

Sie sind zudem berechtigt, bei einer Daten-
schutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzu-
reichen (Art. 77 DS-GVO). 

Erforderlichkeit der Angaben 
(Art. 13. Abs. 1 Buchst. e DS-
GVO) 
 

Bei Verweigerung von Angaben können Sie an 
dem Test nicht teilnehmen. 

 
Angaben nach Art 13 Abs. 1 Buchst. d und f. sowie nach Art. 13 Abs. 2 Buchst. f sind 
nicht anzugeben, da die jeweilige Bedingung der rechtlichen Regelung nicht zutreffend 
sind. 
 


